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Ich glaube. Wir gestalten. Unsere Kirche. 

Mustergeschäftsordnung
	
1. Geltung

Diese Geschäftsordnung regelt in Ergänzung der 
Satzung die Arbeitsweise des Pfarrgemeinde-
rates. Die Bestimmungen der gültigen Satzung 
gehen vor.

	
2. Öffentlichkeit

Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates sind 
nicht öffentlich, außer der Pfarrgemeinderat 
beschließt dies einstimmig (entweder gene-
rell oder von Fall zu Fall). Beratungen von Per-
sonalangelegenheiten gemäß § 9 Abs. 2 der 
Satzung sind immer nicht öffentlich zu verhan-
deln. Bei der Beratung nicht öffentlicher Tages-
ordnungspunkte haben nur die Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates Zutritt sowie solche Gäste, 
die zur Mitberatung oder Information erforder-
lich sind, wenn der Pfarrgemeinderat zustimmt. 
Alle Anwesenden sind zur Verschwiegenheit 
über nicht öffentliche Beratungen z.B. Perso-
nalangelegenheiten verpflichtet.

	
3. Einberufungsfristen

3.1  Die Einladung zur Pfarrgemeinderats-
sitzung ist unter Angabe der vorläufigen 
Tagesordnung jedem Mitglied mindestens 
1 Woche vor dem Tag der Sitzung zuzustel-
len. Tagt der Pfarrgemeinderat öffentlich, so 
ist die Einladung samt Tagesordnung zudem 
durch Aushang und in anderer geeigneter 
Weise bekannt zu machen. In dringenden 
Fällen kann mit verkürzter Frist von 2 Tagen 
eingeladen werden.

3.2  Verlangt ein Drittel der Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates oder der Pfarrer gemäß 
§ 9 Abs. 1 Satzung das Zusammentreten des 
Pfarrgemeinderates, so muss der Pfarrge-
meinderat innerhalb von 2 Wochen einberu-
fen werden.

	
4. Anträge

4.1  Antragsberechtigt sind alle Pfarrangehö-
rigen und alle im Seelsorgebereich tätigen 
Gruppen.

4.2  Anträge müssen schriftlich gestellt und 
(kurz) begründet werden; sie müssen in den 
Vorschlag für die Tagesordnung aufgenom-
men werden, wenn sie 2 Wochen vor der Sit-
zung vorliegen.

4.3  Mitglieder des Pfarrgemeinderates kön-
nen Anträge bis zur Festlegung der Tages-
ordnung zu Beginn der Sitzung einbringen. 
Danach können in der Sitzung auch von Mit-
gliedern nur noch Anträge gestellt werden, 
die einen Gegenstand der beschlossenen 
Tagesordnung betreffen; diese bedürfen 
nicht mehr der Schriftform.

	
5. Tagesordnung

5.1  Die Tagesordnung wird vom Vorstand des 
Pfarrgemeinderates beraten und vorläufig 
aufgestellt. Der Pfarrgemeinderat beschließt 
die endgültige Tagesordnung am Beginn der 
Sitzung.

5.2  Die Tagesordnung enthält in der Regel fol-
gende Punkte:

•	Begrüßung und geistlicher Impuls

•	Feststellung der Beschlussfähigkeit

•	Protokoll der letzten Sitzung und Tagesordnung 

(Genehmigung und Zusätze)

•	vertagte Punkte der letzten Sitzung

•	Informationen und Berichte aus dem Vorstand 

und den Ausschüssen

•	Beratung und Beschlussfassung zu Sachfragen 

und Anträgen

•	Verschiedenes

•	Festlegung des nächsten Sitzungstermins

•	Festlegung der Themen der nächsten Sitzung, 

(wenn möglich)

•	Feedback

	
6. Beschlussfähigkeit

Der Pfarrgemeinderat ist beschlussfähig, wenn 
ordnungsgemäß eingeladen wurde und mehr 
als die Hälfte der gewählten Mitglieder anwe-
send ist (vgl. § 10 Abs. 1). Wird zu Beginn oder 
während der Sitzung auf Antrag Beschlussun-
fähigkeit festgestellt, so kann in dieser Sitzung 
nur ein Informations- und allgemeiner Gedan-
kenaustausch stattfinden. Alle Beratungen und 
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2	 DIE PGR-SITZUNG
2.1 	 Leitung

Entscheidungen sind zu vertagen; ein neuer Sit-
zungstermin ist alsbald anzusetzen.
	
7. Sitzungsleitung

Der bzw. die Vorsitzende leitet die Sitzung. Die 
Leitung kann auch von einer anderen Person aus 
dem Vorstand übernommen werden. Eine Über-
gabe der Sitzungsleitung ist auch während der 
Sitzungen möglich. 

	
8. Beratungsordnung

8.1  Der/die Sitzungsleiter/in eröffnet zu 
jedem Punkt der Tagesordnung die Ausspra-
che. Redebeiträge erfolgen in der Reihen-
folge der Wortmeldungen. Eine Ausnahme 
bilden Wortmeldungen bzw. Anträge „zur 
Geschäftsordnung“ (vgl. 8.3).

8.2  Alle Mitglieder des Pfarrgemeinderates – 
die stimmberechtigten (vgl. § 3 Abs. 1) und 
die nicht stimmberechtigten (vgl. § 3 Abs. 2) – 
haben Rede- und Antragsrecht; eingeladene 
sachkundige Gäste können an den Bera-
tungen teilnehmen. Sonstigen Anwesenden 
kann auf Antrag eines Pfarrgemeinderats-
mitgliedes durch Beschluss des Pfarrgemein-
derates Rederecht zugestanden werden.

8.3.  Durch Wortmeldungen bzw. Anträge „zur 
Geschäftsordnung“ (Zuruf) wird die Redner-
liste unterbrochen. Nach Ende des laufenden 
Redebeitrags sind sie sofort zu behandeln. 
Beiträge „zur Geschäftsordnung“ dürfen sich 
nur auf Verfahrensregeln beziehen wie z.B.:

•	Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige 

Abstimmung

•	Antrag auf Schluss der Rednerliste

•	Antrag auf Beschränkung der Redezeit

•	Antrag auf Unterbrechung, Abschluss oder Ver-

tagung eines Tagesordnungspunktes

•	Antrag auf Unterbrechung, Abschluss oder Ver-

tagung der Sitzung

•	Antrag auf Nichtbefassung

•	Hinweise zur Geschäftsordnung oder Satzung

•	Zu einem Geschäftsordnungsantrag darf nur 

eine Wortmeldung dafür und eine dagegen zu-

gelassen werden; danach wird sofort über den 

Geschäftsordnungsantrag abgestimmt

	
9. Persönliche Erklärung

Nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungs-
punktes oder nach Beendigung der Abstim-
mung können Pfarrgemeinderatsmitglieder 
eine persönliche Erklärung abgeben. Im Rahmen 
einer solchen Erklärung hat jedes Pfarrgemein-
deratsmitglied die Gelegenheit, Äußerungen, 
die in Bezug auf seine Person gemacht wurden, 
zurückzuweisen, eigene Ausführungen richtig 
zu stellen oder seine Stimmabgabe zu begrün-
den. Eine Debatte über die persönliche Erklärung 
findet nicht statt. Die persönliche Erklärung wird 
ins Protokoll aufgenommen, wenn sie schriftlich 
eingereicht wird.

	
10. Beschlussfassung

10.1 Der Pfarrgemeinderat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder (vgl. 
§ 10 Abs. 1). Bei gleicher Zahl von Für- und 
Gegenstimmen ist ein Antrag abgelehnt.

10.2 Wenn mehrere Anträge zum gleichen 
Gegenstand vorliegen, wird zuerst über den 
„weitergehenden“ Antrag abgestimmt. Der 
„weitergehende“ Antrag ist der Antrag, der 
die weitreichendsten Konsequenzen nach 
sich zieht. Die Sitzungsleitung entscheidet, 
welcher Antrag der „weitergehende“ ist. Vor 
der Abstimmung wird der Antrag noch ein-
mal verlesen.

10.3 Die Abstimmung erfolgt durch Handzei-
chen. Wenn ein Drittel der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt, 
muss die Abstimmung geheim durchgeführt 
werden.

10.4 Bei Angelegenheiten, die ein Mitglied des 
Pfarrgemeinderates betreffen, nimmt dieses 
an der Abstimmung nicht teil.

10.5 Über einen bereits zur Abstimmung 
gebrachten Antrag kann in derselben Sit-
zung nur nochmals beraten und abge-
stimmt werden, wenn zwei Drittel der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder seiner 
Wiederaufnahme in die Tagesordnung 
zustimmen.
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10.6  Der/die Sitzungsleiter/in stellt die Zahl der 
Für- und Gegenstimmen sowie der Enthal-
tungen fest und gibt das Abstimmungser-
gebnis bekannt.

	
11.  Wahlen und Nachwahlen

11.1 Wahlen und Nachwahlen zum Vorstand 
des Pfarrgemeinderates bedürfen der Mehr-
heit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder. Wahlen können nur stattfin-
den, wenn dieser Tagesordnungspunkt den 
Mitgliedern rechtzeitig mit der Einladung 
bekannt gegeben wurde.

11.2 Wahlen erfolgen geheim mittels Stimm-
zettel. Per Handzeichen kann nur dann 
gewählt werden, wenn dies beantragt wird 
und kein Mitglied widerspricht.

11.3 Die Abwahl von Vorstandsmitgliedern 
bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln aller 
stimmberechtigten Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates. Sie erfolgt grundsätzlich 
geheim.

	
12.  Protokoll 

12.1 Über die Beratungen des Pfarrgemeinde-
rates wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt. 
Das Protokoll muss enthalten:

•	Datum, Dauer und Ort der Sitzung

•	die Namen der anwesenden und der entschul-

digten Pfarrgemeinderatsmitglieder und der 

zur Beratung eingeladenen Gäste

•	die Tagesordnung

•	die eingebrachten Anträge mit Namen der An-

tragsteller

•	die gefassten Beschlüsse im Wortlaut mit Ab-

stimmungsergebnis

•	alle Beratungsergebnisse, einschließlich verab-

redeter Planungen und Aufgabenverteilungen

•	persönliche Erklärungen, die schriftlich einge-

reicht werden

•	die Ergebnisse von Wahlen

12.2  Das Protokoll ist dem Pfarrgemeinderat 
in der nachfolgenden Sitzung zur Geneh-
migung vorzulegen. Es wird in der geneh-
migten Form vom Sitzungsleiter bzw. von 

der Sitzungsleiterin und vom protokoll-
führenden Pfarrgemeinderatsmitglied 
unterschrieben.

	
13.  Schlussbestimmungen

13.1 Diese Geschäftsordnung wurde am . . . . . . . . 
durch Beschluss des Pfarrgemeinderates des 
Seelsorgebereiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  angenommen 
und in Kraft gesetzt. Sie gilt bis auf Wei-
teres. Frühere Regelungen zur Geschäfts-
ordnung verlieren zu diesem Zeitpunkt ihre 
Gültigkeit.

13.2 Änderungen der Geschäftsordnung kön-
nen mit der Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder des Pfarrge-
meinderats beschlossen werden, wenn die-
ser Tagesordnungspunkt den Mitgliedern 
rechtzeitig mit der Einladung bekannt gege-
ben wurde.
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Für die konkrete Formulierung der Tagesordnung 	
sollten folgende Grundregeln gelten:

■ Prioritäten setzen! Die Tagesordnung darf 
nicht überfrachtet werden.

■ Tagesordnungspunkte (TOPs) verständlich 
formulieren.

■ TOPs sinnvoll anordnen!
■ Schwierige Fragen, die die Anwesenheit und 

volle Aufmerksamkeit aller Mitglieder erfor-
dern, gehören an den Anfang, leichtere The-
men in die Mitte und eher zeitraubende 
Punkte an das Ende der Sitzung.

■ Besprechungs- und Beschluss-TOPs sollten 
den größten Raum einnehmen.

■ „Heiße Themen“ und Beschlüsse gehören 
nicht unter „Verschiedenes“.

■ Eigene Sitzung zu Schwerpunktthemen 
abhalten.

■ Das jeweilige Beratungsziel stichwortartig 
nennen (z.B.: Situationsanalyse, Ideensamm-
lung, Beschlussfassung, Planung ...).

■ Deutlich machen, zu welchen TOPs von den 
Teilnehmenden eine besondere Vorbereitung 
erwartet wird.

■ Einen realistischen Zeitrahmen veranschla-
gen! (Ein vorgegebener Zeitplan erleichtert 
das konzentrierte Arbeiten und vermeidet 
Ausschweifungen.) Liegt eine fertige Tages-
ordnung vor, sollte abschließend z.B. geklärt 
werden:
•	Welche TOPs müssen vor der Sitzung noch be-

sonders vorbereitet werden? Was ist zu erledi-

gen (z.B. Vorgespräche führen, Statistiken be-

sorgen, Listen erstellen usw.)? Wer übernimmt 

diese Vorbereitung und referiert in der Sitzung 

dazu?

•	Welche Informationen benötigen die PGR-Mit-

glieder vorab, um sich gezielt auf die Sitzung 

vorbereiten zu können?

Bei der Erstellung einer Tagesordnung kann es 
hilfreich sein, wenn im Vorbereitungsgespräch 
des Vorstandes ein Standard-Entwurfsbogen 
verwendet wird, wie er nebenstehend exem-
plarisch abgedruckt ist. Ein solches (oder ähn-
liches) „Formblatt“ dient dazu, die gesamte Vor-
bereitung einer PGR-Sitzung übersichtlicher zu 
gestalten. Daneben bietet es dem Vorstand eine 
gute Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen 
zu überprüfen, wie realistisch bzw. angemessen 
seine Planungen waren. Mögliche Differenzen 
zwischen Entwurf und späterem Verlauf der Sit-
zung lassen sich anhand von Vorbereitungsbo-
gen und Protokoll gut erfassen.

2.2.2.3 Einladung

Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung beruft der/die Vor-
sitzende die Sitzungen des Pfarrgemeinderates 
unter Angabe der Tagesordnung ein. Die Einla-
dung sollte in jedem Fall schriftlich und außer-
dem rechtzeitig erfolgen. Damit alle PGR-Mit-
glieder die Möglichkeit haben, sich auf den 
Termin der Sitzung einzustellen und die von 
ihnen gegebenenfalls erwartete Vorbereitung 
zu leisten, muss die Einladung mindestens zwei, 
besser aber drei Wochen vorher versandt wer-
den. Eine Vorabplanung der Sitzungstermine für 
ein halbes oder ganzes Jahr kann allen Beteili-
gten zusätzliche Planungssicherheit geben.
Unbedingt muss die Einladung informieren 
über Anfang und Ende sowie den Ort der Sit-
zung und den Vorschlag zur Tagesordnung (mit 
den o.g. Zusatzinformationen zu den einzelnen 
TOPs). Daneben sollten der Einladung alle wei-
teren Informationen und Materialien beigefügt 
werden, die dazu beitragen können, den Zeit-
plan der Sitzung zu entlasten und ihren Verlauf 
zu entzerren. Hierzu zählen z.B. das Protokoll 
der letzten Sitzung, Entwürfe (etwa für Plakate 
oder Resolutionen) oder Anträge, über die bera-
ten werden soll, Listen, Statistiken u.ä. Übrigens, 
mit einer ansprechenden Form der Einladung 
können sie die Mitglieder auch noch einmal 
zusätzlich motivieren. Eine persönliche Anspra-
che vermittelt den Beteiligten zudem, dass ihre 
Mitarbeit geschätzt wird.

Vorbereitungsge-

spräch

Entwurf und Verlauf

Sitzungstermine

Anfang und Ende

Informationen und 

Materialien
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2	 DIE PGR-SITZUNG
2.2	 Die PGR-Sitzung – Plattform für eine fruchtbare Arbeit

Vorbereitungsbogen für die PGR-Sitzung

Datum von bis Ort

Teilnehmer/innen des Vorbereitungsgespräches / der Vorstandssitzung:

Gäste/Referenten bei der Sitzung:

PGR-Sitzung am: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tagesordnungspunkte: In
fo

rm
at

io
n

Be
ra

tu
ng

En
ts

ch
ei

du
ng

D
au

er
 d

es
TO

Ps
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nl

ag
en

N
r. 
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f T

O

Organisation

 Flipchart      Tafel      Beamer/Laptop      Stifte ...
Wichtig!

Erfrischungen:   Getränke     Imbiss

Bestuhlung/Raumgestaltung:

Besondere Ereignisse:  Geburtstage      Jubiläen

Versand der Einladungen spätestens bis:

Der Versand wird erledigt von:
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2.2.3 	 Sitzungsverlauf
2.2.3.1 Begrüßung und Einstiegsimpuls

Der/die Vorsitzende eröffnet die Sitzungen 
des Pfarrgemeinderates in der Regel mit einer 
kurzen Begrüßung aller anwesenden Mitglieder 
und Gäste und überprüft die Anwesenheit. Inso-
fern dies erforderlich ist, informiert er/sie den 
PGR darüber, welche Mitglieder sich entschul-
digt haben und stellt schließlich die Beschluss-
fähigkeit des Gremiums fest.

Um auch im alltäglichen „Geschäft“ eines Pfarr-
gemeinderates bewusst zu halten, dass der PGR 
ein Organ des Laienapostolates ist und in seiner 
Arbeit wesentlich vom gemeinsamen Glauben 
aller Mitwirkenden getragen wird, sollte in jeder 
Sitzung ein geistlicher Impuls folgen. Ein solcher 
Einstiegsimpuls kann die Form eines Gebetes, 
einer kurzen (Schrift-)Lesung oder einer Bild- 
bzw. Bibelmeditation haben. 

➔➔ Zu Inhalten und Gestaltungsmöglichkeiten vgl.  

	 ausführlich Abschnitt 3.1

2.2.3.2 Protokoll

Das Thema „Protokoll“ steht in doppelter Hin-
sicht am Anfang jeder PGR-Sitzung: Zum einen 
muss eingangs festgelegt werden, wer die 
Ergebnisse der anschließenden Beratungen pro-
tokolliert, da durch § 9 Abs. 3 der Satzung vor-
geschrieben ist, dass über jede Sitzung des Pfarr-
gemeinderates ein Protokoll angefertigt werden 
muss. 

Die Satzung verlangt allerdings kein Verlaufs-, 
sondern lediglich ein Ergebnisprotokoll. Der/die 
Protokollführer/in und die/der Vorsitzende müs-
sen das Protokoll unterschreiben, bevor es als 
Teil der „amtlichen Akten“ einer Pfarrei zur Auf-
bewahrung ins Pfarrarchiv gegeben wird.

➔➔  Vgl. PGR-Satzung § 9 Abs. 3

Das Protokoll sollte in jedem Fall enthalten:

■ Datum, Dauer und Ort der Sitzung,
■ die Namen der anwesenden und der ent-

schuldigten Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rates und der zur Beratung eingeladenen 
Gäste,

■ die endgültige Tagesordnung,
■ die eingebrachten Anträge mit Namen der 

Antragsteller/innen,
■ die gefassten Beschlüsse (im Wortlaut und 

mit Abstimmungsergebnis),
■ die Ergebnisse von Wahlen,
■ alle Beratungsergebnisse (inklusive verabre-

deter Planungen, Aufgabenverteilungen ...),
■ persönliche Erklärungen von PGR-Mitglie-

dern, die schriftlich eingereicht werden.

Zum anderen wird das Protokoll der letzten Sit-
zung in vielen Pfarrgemeinderäten bei der aktu-
ellen Zusammenkunft noch einmal zur Geneh-
migung vorgelegt. Auf diese Weise haben alle 
Mitglieder die Möglichkeit, notwendige Korrek-
turen bzw. Zusätze zu veranlassen, bevor der PGR 
als ganzer die Verantwortung für die Richtigkeit 
des Protokolls übernimmt und es von der/dem 
Vorsitzenden und dem/der Protokollführer/in 
unterschrieben wird. Eine solche Genehmigung 
des Protokolls der letzten Sitzung wird von der 
Satzung allerdings nicht verlangt; gleichwohl 
kann sie von der Geschäftsordnung des jewei-
ligen Pfarrgemeinderates vorgeschrieben sein.

➔➔  Vgl. zum Thema „Geschäftsordnung“ den Abschnitt 2.1.2.2

Neben dem formalen Aspekt der Genehmigung 
kann eine „Protokollnachlese“ zu Beginn jeder 
Sitzung aber auch dazu dienen, kurz zurückzu-
blicken und festzuhalten, welche Themen noch 
einmal angesprochen werden müssen, welche 
Beschlüsse schon umgesetzt sind, welche noch 
bearbeitet werden und welche bisher liegenge-
blieben sind. Wo eine solche Protokollnachlese 
zu konkreten Ergebnissen oder Feststellungen 
(z.B. über Erfolg oder Misserfolg bestimmter 
Maßnahmen bzw. Beschlüsse) führt, müssen 
diese natürlich im aktuellen Protokoll festgehal-
ten werden.

geistlicher Impuls

Ergebnisprotokoll

Genehmigung

„Protokollnachlese“
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2.2	 Die PGR-Sitzung – Plattform für eine fruchtbare Arbeit

2.2.3.3 Genehmigung bzw. Festlegung 
der Tagesordnung

Nach der Genehmigung des Protokolls der letz-
ten Sitzung wird die endgültige Tagesordnung 
festgelegt. Dabei kann der Pfarrgemeinderat 
den vom Vorstand erarbeiteten und mit der Ein-
ladung an die einzelnen Mitglieder versandten 
Vorschlag entweder genehmigen oder aber in 
einzelnen Punkten ändern. PGR-Mitglieder kön-
nen in der Regel (je nach Geschäftsordnung) 
noch bis zu diesem Zeitpunkt Anträge einbrin-
gen, die dann in der Tagesordnung berücksich-
tigt werden müssen. Auf diese Weise können 
auch Anträge von anderer Seite, die nicht frist-
gerecht eingereicht wurden, noch zum Gegen-
stand der Beratungen gemacht werden. Ebenso 
können einzelne Tagesordnungspunkte auf die 
nächste Sitzung verschoben werden, wenn der 
Pfarrgemeinderat dies beschließt.

Ist die endgültige Tagesordnung einmal fest-
gelegt, sollten in der laufenden Sitzung keine 
neuen Sachanträge mehr gestellt werden (kön-
nen). Verbindlich regelt diese und ähnliche Fra-
gen die jeweilige Geschäftsordnung.

➔➔ Vgl. dazu unter 2.1.2.2

2.2.3.4 Berichte, Beratungen, Beschlüsse ...

Wenn die Tagesordnung „steht“, beginnt die im 
engeren Sinn thematische Arbeit: Der Vorstand 
und die verschiedenen Sachausschüsse berich-
ten; Anträge werden gestellt, es wird beraten 
und schließlich abgestimmt, Beschlüsse wer-
den gefasst und am Ende steht immer noch „Ver-
schiedenes“. Die Tagesordnungspunkte werden 

nacheinander „abgearbeitet“ und häufig dau-
ert alles länger als ursprünglich geplant. Bis-
weilen ist ein Sitzungsmarathon sicher unver-
meidlich, doch sollte und muss dies nicht der 
Regelfall einer Pfarrgemeinderatssitzung sein. 
Gleichwohl dürfen Entscheidungen auch nicht 
vorschnell oder ohne hinreichende Beratung 
aus Zeitgründen über‘s Knie gebrochen werden.

Berichte aus dem Vorstand und den Ausschüssen
Die vom Pfarrgemeinderat eingesetzten Aus-
schüsse sollten regelmäßig über ihre Arbeit 
berichten. Auf diese Weise ist der PGR über Fort-
schritte wie etwaige Probleme stets gut infor-
miert und kann – wo nötig – zügig entscheiden, 
wenn Anträge oder Vorschläge aus den Aus-
schüssen kommen. Dasselbe gilt für die Arbeit 
des Vorstandes. Auch hier empfiehlt es sich, dass 
der Pfarrgemeinderat stets so aktuell wie mög-
lich informiert ist. Dies vermeidet Irritationen 
und Unstimmigkeiten zwischen PGR und Vor-
stand und beschleunigt ebenfalls die künftigen 
Beratungs- und Entscheidungsprozesse.

Der Bericht des Vorstandes bzw. eines Sachausschus-
ses sollte zwei Dinge leisten, nämlich 
1. Rechenschaft über die geleistete Arbeit able-

gen und gegebenenfalls 
2. konkrete Vorschläge oder Anfragen an den 

PGR formulieren. Dabei gilt für den/die 
Berichterstatter/in: Weniger ist mehr! Alle 
Beteiligten sind dankbar für präzise, schnör-
kellose Informationen und klare Vorschläge. 
Dies erleichtert das Verständnis und strapa-
ziert den ohnehin meist engen Zeitplan einer 
PGR-Sitzung nicht unnötig.

Beratung und Beschlussfassung zu Sachfragen 
und Anträgen

Damit Beschlüsse eine möglichst breite Zustim-
mung finden, sollten die zur Debatte stehenden 
Fragen im PGR gründlich beraten werden. Um 
aber diesen Prozess der Information und Bera-
tung bis hin zur Entscheidung möglichst nach-
vollziehbar und zugleich ergebnisorientiert zu 
gestalten, ist es hilfreich, dabei in folgenden 
Schritten vorzugehen:

1) Beschreiben der Situation/des Problems 		
(mit anschließender Diskussion)  
Ein PGR-Mitglied, das sich bereits in die The-
matik eingearbeitet hat, beschreibt Ursachen, 
Hintergründe und Perspektiven der zu ver-
handelnden Frage. Diese Problemskizze wird 
dann in einer ersten Diskussionsrunde von 

Sitzungsmarathon

Ausschüsse

Problemskizze

Anträge

Beschlüsse
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Ich glaube. Wir gestalten. Unsere Kirche. 

den übrigen Mitgliedern ergänzt und kor-
rigiert, bis ein Konsens über die sachliche 
Beschreibung der Situation erreicht ist.

2) Sammeln von Lösungsvorschlägen 
(mit anschließender Diskussion)  
Zunächst werden alle Ideen und Vorschläge 
zum Thema unkommentiert gesammelt. 
Erst in einem zweiten Schritt sollten dann 
die verschiedenen Lösungsansätze diskutiert 
und bewertet werden, um schließlich den 
bestmöglichen Lösungsweg zur Abstimmung 
bringen zu können.

3) Entscheidung und ggf. Abstimmung 
Nicht immer bedarf eine Entscheidung der 
formellen Abstimmung. Hat sich im Zuge 
einer erschöpfenden Diskussion eine deut-
liche Übereinstimmung herausgebildet, 
kann der/die Sitzungsleiter/in diesen Kon-
sens feststellen und sich seiner durch Rück-
frage vergewissern. Dieser Prozess der Kon-
sensbildung und das Stehen zu der einmal 
gemeinsam gefassten Entscheidung tragen 
in einem hohen Maße zur „Stabilität“ einer 
Gruppe bei. Entscheidungen von größerer 
Tragweite sollten gleichwohl nie ohne for-
mal korrekte Abstimmung erfolgen. In jedem 
Fall ist die Entscheidung zu protokollieren. 
Mit denjenigen, die gegen die Entscheidung 
gestimmt haben, sollte jedoch geklärt wer-
den, ob sie bereit sind, die damit verbun-
denen Konsequenzen, die unter Umständen 
im Konfliktfall auf den PGR zukommen kön-
nen, loyal mitzutragen. Im ungünstigsten 
Fall können nämlich aus den „heutigen Ver-
lierern“ einer Entscheidung im PGR so die 
„zukünftigen Gewinner“ werden nach dem 
Motto: „Ich war ja schon immer dagegen. 
Jetzt haben wir das Problem.“

4) Absprechen des weiteren Vorgehens/Aufgaben-
verteilung für die Umsetzung 
So anstrengend die Diskussion und das Rin-
gen um eine Lösung auch gewesen sein 
mögen, in der ersten Erleichterung über die 
erreichte Entscheidung sollte nicht vergessen 
werden, das weitere Vorgehen verbindlich 
abzusprechen. Dabei ist zu klären (und im 
Protokoll festzuhalten!), wer für die Umset-
zung des gefassten Beschlusses verantwort-
lich ist, bis wann diese erfolgen soll, wer wel-
che Teilaufgabe übernimmt, welche Schritte 
in welcher Frist zu tun sind usw. 

In ähnlichen Schritten kann vorgegangen wer-
den, wenn der Pfarrgemeinderat über konkrete 
Anträge beraten und entscheiden muss. In die-
sem Fall brauchen im Anschluss an die Verle-
sung und Begründung des Antrags natürlich 
keine Lösungsvorschläge mehr erarbeitet zu 
werden. Gleichwohl kann es unter Umständen 
sinnvoll sein, Änderungsvorschläge oder gar 
Alternativen zum eingebrachten Antrag zu dis-
kutieren, bevor darüber abgestimmt wird.

„Verschiedenes“ und Festlegung des nächsten 
Sitzungstermins

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wird in der 
Regel all das zusammengefasst, was nicht wich-
tig genug erscheint, um als eigener Tagesord-
nungspunkt aufgeführt zu werden. So sinnvoll 
dieser TOP zum einen ist, so „gefährlich“ kann er 
zum anderen bisweilen werden. Von Seiten der 
Sitzungsleitung bedarf es deshalb einer dop-
pelten Wachsamkeit:

Einerseits darf unter „Verschiedenes“ nicht 
noch einmal aufgegriffen und in die Diskussion 
gebracht werden, was zuvor bereits behandelt 
und womöglich gar abgelehnt wurde. Anderer-
seits muss darauf geachtet werden, dass keine 
Themen oder Fragen, die angesichts ihrer Rele-
vanz einer gründlichen Beratung und Beschluss-
fassung bedürften (und deshalb als eigener TOP 
ordentlich beantragt werden müssten) unter 
„Verschiedenes“ auf die Tagesordnung kom-
men. Weder „heiße Themen“ noch Beschlüsse 
sollten unter „Verschiedenes“ abgehandelt wer-
den. Wo ein Mitglied die Tragweite seines Vor-
schlages lediglich unterschätzt hat, kann dieser 
Gegenstand durch einen „Antrag zur Geschäfts-
ordnung“ vertagt und auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung gesetzt werden.

Die Vertagung ist darüber hinaus ein gutes Mit-
tel, um ein pünktliches Sitzungsende sicher-
zustellen. Der/die Gesprächsleiter/in sollte 
dafür sorgen, dass die angesetzte Zeit für den 
Abschluss der Sitzung nicht unnötig überschrit-
ten wird. Wird es einmal eng, können weniger 
dringende Punkte auf die nächste Sitzung ver-
schoben werden.
Wo keine festen Sitzungstage (z.B. der zweite 
Dienstag im Monat) oder schon für das ganze 
Halbjahr/Jahr Termine vereinbart sind, muss 
am Ende der Sitzung noch ein Termin für das 
nächste Treffen abgesprochen werden. Dies 
verschafft allen Mitgliedern eine langfristige 
Sitzungsplanung.

Lösungsweg

Konsens feststellen

„Verlierer und 

Gewinner“ Antrag zur 

Geschäftsordnung

Vertagung
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2	 DIE PGR-SITZUNG
2.2	 Die PGR-Sitzung – Plattform für eine fruchtbare Arbeit

2.2.3.5 Feedback

Auch wenn am Ende einer mehrstündigen Pfarr-
gemeinderatssitzung den meisten wahrschein-
lich nicht mehr der Sinn nach einer Reflexion auf 
die soeben abgeschlossenen Beratungen steht, 
sollte es sich jeder PGR zur guten Gewohnheit 
machen, am Ende der Sitzung ein „Blitzlicht“ 
zu halten. In einer solchen Phase hat jede/r die 
Gelegenheit, kurz zu schildern, wie es ihm nach 
den letzten Stunden geht, ob er/sie zufrieden 
oder unzufrieden ist, was gefehlt hat und wel-
che Wünsche er/sie für die nächste Sitzung for-
mulieren möchte. Ein kurzes Stimmungsbild 
kann z.B. auch mit einem Fragebogen erhoben 
werden.

➔➔ Vgl. den Vorschlag auf Seite 40

2.2.3.6 Nachbereitung der Sitzung

Auch die über ein kurzes „Blitzlicht“ hinausge-
hende, gründlichere Nachbereitung der PGR-
Sitzungen ist wichtig für eine gute Zusam-
menarbeit, ähnlich wichtig wie eine solide 
Sitzungsvorbereitung. Es lohnt sich deshalb, in 
regelmäßigen Abständen Zeit einzuplanen, um 
über die Zusammenarbeit im Pfarrgemeinderat 
nachzudenken. In den meisten Gruppen schlei-
chen sich mit der Zeit Verhaltensweisen ein, 
die die Zusammenarbeit schließlich erschwe-
ren. Eine Rückschau auf das eigene (Zusam-
men-)Wirken und auf die gruppendynamischen 
Prozesse, die sich in einem Gremium wie dem 
Pfarrgemeinderat abspielen, kann von daher 
maßgeblich dazu beitragen, die Zusammenar-
beit zu verbessern. Im „großen Stil“ kann solch 
eine Reflexionseinheit etwa auf einer Klausurta-
gung des gesamten PGR stattfinden (vgl. hierzu 
7.1); daneben besteht aber auch die Möglichkeit, 
sich in regelmäßigen Zeitabständen bewusst 
Rechenschaft über die „Wirksamkeit“ der PGR-
Arbeit abzulegen. Dies kann etwa mit Hilfe der 
Fragebogen-Vorschläge auf den Seiten 41-42 
geschehen.

➔➔ Vgl. auch Checklisten im Anhang Seite 88 ff

2.2.4 Der Einsatz von Medien im PGR

In Sachen „Medien“ gilt für Pfarrgemeinderäte 
dasselbe wie für alle anderen Bereiche der Gre-
mienarbeit: Der gezielte Einsatz von Medien 
trägt dazu bei, komplexe Zusammenhänge und 
schwierige Fragen zu veranschaulichen. Die 
Nutzung technischer und anderer Hilfsmittels 
bei der Präsentation oder Erörterung verschie-
dener Themen kann die Arbeit im Pfarrgemein-
derat deutlich vereinfachen.

Eine besonders wichtige, in PGR-Sitzungen lei-
der oft vernachlässigte Methode ist die der 
Visualisierung, d.h. die anschauliche Darstel-
lung ausgewählter Fragestellungen z.B. auf 
einer Moderationswand, einem Flipchart oder 
mit Hilfe eines Laptops mit Beamer. Gerade 
wenn sich die Mitglieder in einer Sitzung erst-
malig mit einem bestimmten Thema beschäfti-
gen, können sie wichtige Zusammenhänge bes-
ser erfassen und verstehen, wenn ihnen diese im 
wahrsten Sinne des Wortes „vor Augen geführt“ 
werden. Möglichkeiten, eine solche Visualisie-
rung umzusetzen, gibt es viele: Skizzen, Stati-
stiken oder Schlagworte für die Diskussion kön-
nen als Kopie an alle Anwesenden ausgeteilt 
oder auch auf einer Tafel, einem Flipchart ange-
schrieben oder mit Hilfe eines Laptops mit ange-
schlossenem Beamer für alle sichtbar gemacht 
werden. Wenn es etwa um Fragen der Liturgie-
gestaltung oder Kirchendekoration geht, können 
Bilder zur Veranschaulichung beitragen. Wäh-
rend der Diskussion ermöglicht eine Pinnwand 
oder Moderationswand es z.B., Diskussionsbei-
träge auf (verschiedenfarbigen) Zetteln zu sam-
meln, zu ordnen und – wo nötig – zu ergänzen 
oder auch neu zu sortieren.

➔➔ Medienausleihe siehe Seite 85

Blitzlicht

Gruppendynamik

Klausurtagung

Visualisierung

3939








